
 

 

Ausfüllen des Berufsausbildungsvertrages (BAV) 
 
Bitte tragen Sie ein: 
 
• Adressfeld (links oben): Firmierung und Adresse oder Firmenstempel 
• Adressfeld (rechts oben): Anschrift des/der Auszubildenden, bei Minderjährigen auch den 

Namen und die Anschrift der Erziehungsberechtigten 
• Verantwortlicher Ausbilder: Bitte achten Sie darauf, dass dieser der IHK bereits benannt 

ist; sonst Ausbilderstammdatenblatt dem Vertrag beilegen.  
• Zuletzt vom Auszubildenden besuchte Schulform mit Abschluss (bitte Schlüsselnummern 

auf dem BAV unten rechts verwenden oder mit einem Doppelklick auf das Schlüsselsymbol 
die Angaben aufrufen). 

• Die für Ihren Auszubildenden zuständige Berufsschule. 
• Berufsbezeichnung mit evt. Fachrichtung (z. B. Kaufmann im Groß- und Außenhandel, 

Fachrichtung Großhandel). 
• Feld A: Dauer der Ausbildung (z. B. 36 Monate, 1. August 2000 – 31. Juli 2003). Falls sich 

die Ausbildung aufgrund einer Vorbildung oder einer Anrechnung verkürzt, geben Sie bitte 
den Grund und den Zeitraum der Verkürzung (z. B. Abitur oder Berufsfachschule o.ä.) an. 

• Feld B: Dauer der Probezeit (mindestens 1 Monat, höchstens 4 Monate, abweichende 
Probezeitvereinbarungen sind nichtig!).  

• Feld C: Ort der Ausbildung (z. B. Filiale Neuwied).  
• Feld D: Außerbetriebliche Maßnahmen (z. B. Verbundausbildung, Baustellenpraktikum, 

Grundausbildung, ...)  
• Für die Ausbildungsvergütung maßgeblicher Tarifvertrag/Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung.  
• Feld E: Ausbildungsvergütung gemäß Ihrem Tarifvertrag oder Ihrer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung. Sind Sie nicht tarifgebunden, dann lehnen Sie sich an den 
entsprechenden Tarifvertrag an. Die Ausbildungsvergütung ist so zu bemessen, dass sie 
jährlich steigt. 

• Feld F: Regelmäßige Ausbildungszeit (z. B. 40 Wochenstunden) 
• Feld G: Urlaubsanspruch gemäß Tarifvertrag, Jugendarbeitsschutzgesetz oder 

Bundesurlaubsgesetz (mindestens 20 Arbeitstage bzw. 24 Werktage) 
• Feld H: Sonstige Vereinbarungen (z. B.  Gewährung von Kost und Logis, 

Fahrkostenzuschuss, ...) Es dürfen keine Vereinbarungen getroffen werden, die mit dem 
Sinn und Zweck der Berufsausbildung in Widerspruch stehen. 

• Den Antrag auf Eintragung unterschreibt nur der Ausbildende (Zeichnungsberechtigte 
Ihres Unternehmens). Auf dem Berufsausbildungsvertrag (zwei Ausfertigungen) 
unterschreiben der/die Auszubildende, bei minderjährigen Auszubildenden auch die 
Erziehungsberechtigten und der Ausbildende.  

• Die ärztliche Bescheinigung (Kopie) über die Erstuntersuchung nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz legen Sie bitte dem Ausbildungsvertrag bei oder reichen Sie 
diese spätestens vor Ausbildungsbeginn nach. 

• Bitte fügen Sie auch die für einige Berufe (z. B. Verkäufer) in der Ausbildungsordnung 
vorgeschriebene Zusatzvereinbarung bei! 

 
Haben Sie alle Punkte geprüft und sind alle notwendigen Unterlagen zusammen? 
Dann senden Sie bitte alles an die: 
 
Industrie- und Handelskammer zu Koblenz  
Schlossstraße 2 
56068 Koblenz 
 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an. Herr Andreas Herla  (02 61) 106 - 271 berät Sie 
gerne. 


